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geschraubt scheint mir die Diktion des Pa­
storaltheologen in der Übernahme des Jar­
gons der Erkenntnis- und Wissenschafts­
soziologen: Gerade diese richtigen und wich­
tigen Aufschlüsse sollte man wohl unpräten­
tiöser und griffiger sagen, zumal in diesem 
Rahmen der „Theologie im Fernkurs" der 
renommierten Würzburger Domschule. Ins­
gesamt ist das Buch äußerst lesensweTt und 
zu empfohlen. 
Wien ]ohannes H. Emminghaus 

SCHULZ HANS-JOACHIM, ökumenische 
Glaubenseinheit aus eucharistischer Oberlie­
ferung. (Konfessionskundl. und kontrovers­
theol. Studien, Bd. 39), Bonifaoiusdruck, Pa­
derborn 1976. Ln. DM 19.80. 
Der Bochumer Litursiewissenschaftler unter­
nimmt mit dem Buch den überaus anregen­
den Versuch, von der lex orandi aus die 
lex credendi zu verdeutlichen und zu präzi­
sieren. Der Titel deutet zwar eine wesent­
liche Intention des Vf. an, vermag aber nicht 
die ganze Fülle der aufgeworfenen und be­
handelten Fragen aufzufangen. Es handelt 
sich um den Entwurf einer eucharistischen 
Ekklesiologie, die (sicher nicht ohne Inspira­
tion durch die Orthodoxie) nicht von der 
Sakramentenlehre ausgeht wie die übliche 
Dogmatik, sondern vom Vollzug des Sakra­
mentes, wie er sich in den Liturgien der un­
getehlten Christenheit widerspiegelt. Da (so 
lautet die Grundthese) die Eucharistiefeiler 
das entscheidende Interpretationsprunzip des 
christlichen Glaubens ist und gleichsam der 
Urort der Dogmatik, läßt sich in der Eucha­
ristie-Oberlieferung die Grundlage für einen 
Glaubenskonsens zwischen den getrennten 
Kirchen finden, die breiter ist als diie der 
symbolischen Obereinstimmung. 
In einer eingehenden Analyse der liturJ?i­
schen Oberlieferung (angefangen von Justin 
bis hin zum alten römischen Hochgebet) soll 
die Parallelität von Apostolicum und Eucha­
ristietheologie der Liturgie verdeutlicht wer­
den. Das geschieht nicht ohne Kritik am rö­
mischen Kanon wi:e an manchen Einzelheiten 
der letzten Liturgiereform. überraschende 
Perspektiven eröffnen sich freilich dort, wo 
die Konsequenzen gezogen werden. Da im 
Westen die römische Form des Hochgebetes 
nicht mehr die Darstellung des Gesamtglau­
bens, ,sondern der Eucharistielehre wird, 
mußten sich in Trient (das keinen Ober­
blidc hatte über die altkirchlidte Tradition 
der lJiturgie) Engführungen ergeben, die ih­
rerseits dann die Kluft zu den getrennten 
Kirchen vertieften. Eine Rückbesinnune; kann 
dagegen zu einer Oberwindung des StreHes 
um die Euchariistie als Opfer, zu P.in,er um­
fassenderen Sicht des kiTchlichen Amtes, zu 
einer klareren Theologie der Lokalkirche, zu 
einer Klärung des Verhältnisses von ordo 
und iurllsdictio sowie schließlich zu einer 
Einigung der Christen führen. Sch. vertritt 
die Ansicht, daß die alte Mittel-Zeichen-
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Problematik ,in der Interkommunionfrage 
überwunden werden kann durch einen dnner­
liturgilsch getragenen Konsens der Mahltedl­
nehmer. 
Der Entwurf, dessen Perspektiven hier nur 
angedeutet werden können, verdient die 
ernstliche Beachtung der Theologen ebenso 
wile der Praktiker, die hier über (gelegent­
lich auch gegen) pastoralen wie ökumeni­
schen Pragmatiismus hinaus zur Meditation 
der Liturgie angeregt werden, deren Funktion 
als locus theologicus sicher sehr oft zu kurz 
gekommen ist und noch kommt. Es kann 
allerdings nicht verschwiegen werden, daB 
der Eindruck entsteht: Vf. wolle nun die von 
ihm gegeißelte VertheologiJSierung der 
ekklesialen Wirklichkeit dmch eine Pan­
liturgisierung ersetzen. Auch damit würde 
das spannungsvolle Gleichgewidtt zwischen 
lex orandi und lex credendi ( das nicht zu 
einer Scheinidentität hin verschoben werden 
darf) gestört mit ebenfalls erheblichen Kon­
sequenzen. So ist schon für die alte Kirche 
zu fragen, ob tatsächlich das Apostolicum 
ursprünglich hn Taufvollzug gesprochrn 
wurde; J. N. D. Kelly, der von Sch. nicht 
erwähnt wird, vertritt hier eine andere An­
sicht. Man kann auch kaum apodiktisch be­
haupten, daß eile Liturgie der Grund für die 
Dreigliedrigkeit bereits der ntl Bekenntnis­
formeln ist: es gibt eine Reihe von Stellen 
(z. B. 1 Thess 5, 18 f; Gai 3, 11-14 u. a.), 
deren Dreigliedrigkeit kaum so gedeutet wer­
den kann. Das zeigt bereits, daß auch die 
Lehre als Reflexion über das Kerygma eine 
eigenständige Rolle spielt, die nicht mit der 
Liturgie verrechnet werden kann. Weiter ist 
zu diskutieren, welche Bedingungen für eine 
Interkommunion nun tatsächlich zu stellen 
sind. Man wird ohne einen Lehrkonsens 
kaum auskommen; dabei bleibt sicher zu 
fragen, wie weit er sich zu erstrecken hat. 
Daß die lex orandi ein wesentliches Funda­
ment bildet, darin kann man mrt Sch. über­
einstimmen. Diese Einwendungen schmälern 
aber nicht dessen Verdienst, das innerkirch­
liche wie auch das ökumenische Gespräch 
weitergeführt und angeregt zu haben. 
Bochum Wolfgang Beinert 

RAHNER KARL, Toleranz in der Kirche. 
Freiheit und Manipulation in Gesellschaft 
und Kirch·e. Rückblick auf das Konzil. (Her­
der-Bücherei 596) (126.) Freiburg 1977. Kart. 
1am. DM 4.90. 
Die Herder-Bilcherei macht hier 3 Abhand­
lungen zugänglich, von denen die 2. 1970 
veröffentlicht worden war, die anderen auch 
schon in Artikeln und Vorträgen des Vf. 
angeklungen sind. Im Mittelpunkt der Auf­
sätze steht die Frage nach Berechtigung und 
Grenzen eines innerkirchlichen Pluralismus. 
Sehr grundsätzlich und treffend dazu die 
Ausführungen zum Toleranzbegriff, den R. 
in der Ki,rche zurecht anders sieht als im 
Staat. Eine Theologi.e der Toleranz „muß 


